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An die  
Verbandskörperschaften des ÖKV 
 
 
 

Biedermannsdorf, 21.11.2025 
 
 
 

Terminschutz für ÖKV Hauptveranstaltungen ab 2026 
IBGH, IGP, IGP-FH & StöPr  
 
 

Zur geordneten Planung und Durchführung der ÖKV-Hauptveranstaltungen, wird ab 2026 
ein verbindlicher Terminschutz eingeführt. Dieser soll einen reibungslosen Ablauf 
gewährleisten und vor allem Terminüberschneidungen vermeiden. 

Durch die rechtzeitige Anmeldung und Genehmigung der Veranstaltungen wird eine 
optimale Koordination zwischen Verbänden, Ortsgruppen, Leistungsrichtern und 
Teilnehmern ermöglicht. 

Die offiziellen Termine der betreffenden Veranstaltungen werden spätestens bis zum      
1. Dezember des Vorjahres auf oekv.at veröffentlicht. Werden Termine erst nach diesem 
Stichtag bekannt gegeben oder nachträglich verändert, verfällt der jeweilige 
Terminschutz. 

Details für IBGH und IGP 

1. Termingeschützt wird die ÖKV IBGH Leistungssiegerprüfung: 
 
Gleichzeitig stattfindende Turniere mit IBGH 3 oder IBGH Spezial als wählbare 
Disziplin sind nicht zulässig 
 

2. Termingeschützt werden die beiden rasseunabhängigen FCI IGP WM-
Qualifikationen (wovon eine zur ÖKV IGP Leistungssiegerprüfung ernannt wird) 
sowie die FCI IGP WM-Endqualifikation: 
 
Gleichzeitig stattfindende Turniere mit IGP 1, 2 oder 3 als wählbare Disziplin – ab 
dem Niveau von Landesmeisterschaft über Bundesmeisterschaft bis hin zu 
Siegerprüfung – sind nicht zulässig 
 

3. Ortsgruppenprüfungen dürfen jederzeit abgehalten werden 



 

 

Details für IGP-FH: 

1. Termingeschützt wird der ÖKV Fährtencup: 

Gleichzeitig stattfindende Turniere mit IFH 1, 2 oder 3 als wählbare Disziplin sind 
erlaubt 

Gleichzeitig stattfindende Turniere mit IGP-FH als wählbare Disziplin sind nicht 
erlaubt 

2. Ortsgruppenprüfungen dürfen jederzeit abgehalten werden 

Details für StöPr: 

1. Termingeschützt wird der ÖKV Stöbercup: 

An einem Tag darf pro Region nur ein Turnier mit StöPr 1, 2 oder 3 als wählbare 
Disziplin stattfinden. Die Regionen gliedern sich wie folgt: 
 
a) Region Nord:  Oberösterreich, Salzburg 
b) Region Ost:  Niederösterreich, Wien, Nord-Burgenland 
c) Region Süd:  Steiermark, Kärnten, Süd-Burgenland 
d) Region West:  Tirol, Vorarlberg 
 
Gleichzeitig stattfindende Turniere in verschiedenen Regionen sind erlaubt 

2. Termingeschützt wird das ÖKV Stöbercup Finale und die ÖKV StöPr 
Leistungssiegerprüfung: 
 
Gleichzeitig stattfindende Turniere mit StöPr 1, 2 oder 3 als wählbare Disziplin 
sind nicht erlaubt 
 

3. Ortsgruppenprüfungen dürfen jederzeit abgehalten werden 

Diese Regelungen basieren auf einstimmigen Beschlüssen der ÖKV-Fachkommission für 
Begleit- und Gebrauchshunde sowie der ÖKV-Fachkommission für Fährten- und 
Stöberhunde. 

Wir ersuchen die mit der Genehmigung von Veranstaltungen betrauten 
Verbandskörperschaften um strikte Einhaltung dieser Vorgaben. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit besten Grüßen 

 
Martin Kruiss 
ÖKV Leistungsreferent 


